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Werte Bürgerinnen und Bürger 
unserer Gemeinde,

seit einigen Wochen hat der Winter mit viel Schnee und 
Kälte seinem Namen alle Ehre gemacht. Und wie immer 
gilt: Des einen Freud ist des anderen Leid. Gerade in 
Zeiten des Lockdowns war es praktisch, den Winter-
sport quasi vor der eigenen Haustür starten zu können! 
So viele Langlaufloipen rund um Lichtenau habe ich 
lange nicht mehr gesehen und jeder kleine Hügel diente 
unseren Kindern als Schlittenberg. Welche Freude in 
allen Einschränkungen war das! 

Andererseits hat der Winter so manchen Autofahrer vor 
eine Geduldsprobe gestellt und auch unsere Mitarbeiter 
im Bauhof sowie die externen Dienstleister stark gefor-
dert. Hierbei gingen einige Meldungen bei uns ein, an 
welchen Stellen der Winterdienst noch nicht optimal 
funktioniert. Aufgrund eines Wechsels des Dienstleis-
ters, unser bisheriger bietet die Dienstleistung nicht 
mehr an, mussten die Besonderheiten erst kennenge-
lernt werden und die Abläufe sich einspielen. Das wurde 
mit zunehmender Dauer besser und wir sind auch an der 
Stelle dankbar, dass es zu keinen größeren Schwierig-
keiten kam. Bedenken sollte man dabei immer: Es 
braucht gerade im Winter eine andere Zeitplanung für 
Fahrten mit dem Auto und besondere Rücksicht und 
Vorsicht. 

Das nach wie vor bestimmende Thema ist auch in diesem 
Monat Corona. Wir freuen uns, dass wir seit dem 
15.02.2021 unsere Kindertagesstätten, Horte und 
Grundschulen wieder im „eingeschränkten Regelbe-
trieb“ haben. Das bedeutet, dass wir allen Eltern ein 
Betreuungsangebot machen können, wenn auch mit 
ein paar Veränderungen zum Normalbetrieb. 

Weiterhin sind wir optimistisch und hoffen, dass es ab 
1. März 2021 dann weitere verantwortbare Öffnungen 
geben kann, als die bisher schon bekannten Friseure, 
Fußpflegen und beruflichen Fahrschulen. Die mittel-
sächsischen Bürgermeister haben sich gemeinsam für 
den Einzelhandel im ländlichen Raum stark gemacht: 
Neben dem jetzt zugelassenen „Click & Collect“, bei 
dem man bestellte Ware auch im Ladengeschäft vor Ort 
abholen darf, halten wir verschiedene Branchen mit 
entsprechendem Hygienekonzept für relativ risikoarm 
zu öffnen. Da werden wir unsere ortsansässigen Unter-
nehmen auch weiterhin unterstützen und uns einsetzen. 
Kommen Sie dazu bei individuellen Schwierigkeiten 
gern auf mich zu. 

Einen guten Start in den bevorstehenden Frühling 
wünscht Ihnen 

Ihr Andreas Graf, Bürgermeister

Salzstraße in Richtung Garnsdorf, Foto: Anne Böhme Sommerbad Garnsdorf, Foto: Stephan Kern
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Amtliche Mitteilungen

Ortsübliche Bekanntmachungen

B 2021 – 01

Der Gemeinderat beschließt:
1. die Übertragung von Ermächtigungen aus dem Jahr 2020 in 

das Haushaltsjahr 2021 von insgesamt 3.912.003,28 EUR 
gemäß Anlage 1

2. die Ansätze von Produktsachkonten des Haushaltsplanes 
2020 für übertragbar in das Haushaltsjahr 2021 gemäß An-
lage 2 zu erklären.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 02

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2021 (gemäß 
Anlage), den Haushaltsplan für das Jahr 2021 und den Finanz-
plan bis zum Jahr 2024 der Gemeinde Lichtenau.

Abstimmungsergebnis: Mit Stimmenmehrheit (15 Ja-Stimmen,  
3 Nein-Stimmen)

B 2021 – 03

Der Gemeinderat nimmt die Kalkulation der Stundensätze für 
Personal und Technik für den Bauhof der Gemeinde Lichtenau 
gemäß den Anlagen 1 bis 5 zur Kenntnis und beschließt die 
neuen Verrechnungssätze für die Inanspruchnahme von Leis-
tungen des Bauhofes zum 01.01.2021.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 04

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von Bauleistungen 
für den An- und Umbau für Horterweiterung und barrierefreie 
Nutzung an der Grundschule Ottendorf – Los 9 – Elektroinstalla-
tion an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter:

Firma Beyer & Lohs GmbH – Elektrotechnik 
Chemnitzer Straße 56, 09669 Frankenberg

für eine Bruttosumme von 146.757,54 EUR (mit 19% MwSt.).

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 05

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe von Bauleistungen 
für den An- und Umbau für Horterweiterung und barrierefreie 
Nutzung an der Grundschule Ottendorf – Los 10 – Heizung- 
Lüftung-Sanitär (HLS) an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter:

Firma Sanitär- und Heizungstechnik GmbH  
Amalienstraße 9, 09669 Frankenberg

für eine Bruttosumme von 87.969,55 EUR (mit 19% MwSt.).

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 06

Der Gemeinderat wählt durch offene Abstimmung Herrn Martin 
Lohse zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 07

Der Gemeinderat wählt durch offene Abstimmung Herrn Dirk 
Ulbricht zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinde-
wahlausschusses.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 08

Der Gemeinderat wählt durch offene Abstimmung Herrn Matthias 
Kahle zum ersten Beisitzer des Gemeindewahlausschusses.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 09

Der Gemeinderat wählt durch offene Abstimmung Frau Carola 
Fuchs zur stellvertretenden ersten Beisitzerin des Gemeinde-
wahlausschusses.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 10

Der Gemeinderat wählt durch offene Abstimmung Herrn Axel 
Boldt zum zweiten Beisitzer des Gemeindewahlausschusses.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

B 2021 – 11

Der Gemeinderat wählt durch offene Abstimmung Herrn Nils 
Oeser zum stellvertretenden zweiten Beisitzer des Gemeinde-
wahlausschusses.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig (18 Ja-Stimmen)

Nach § 40 Abs. 2 SächsGemO können die Beschlüsse und die 
zugehörigen Anlagen in ihrem vollen Wortlaut in der Gemeinde-
verwaltung zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Andreas Graf, Bürgermeister

Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom Montag, dem 18.01.2021

B 2021 – 12
Der Gemeinderat stimmt den überplanmäßigen Auszahlungen 
für die Maßnahme „Ausbau der Kirchgasse in Niederlichtenau 
(MNR. 217)“ im Produktsachkonto 54100102.096214 in Höhe 
von 31.500 EUR zu, gedeckt aus Mehreinzahlungen im PSK 
54100102.211118 (MNR. 217 - Fördermittel).

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 

Nach § 40 Abs. 2 SächsGemO können die Beschlüsse und die 
zugehörigen Anlagen in ihrem vollen Wortlaut in der Gemeinde-
verwaltung zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Andreas Graf, Bürgermeister

Beschluss aus Umlauf im schriftlichen Verfahren vom Freitag, dem 29.01.2021
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Aus dem Rathaus

Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 18.01.2021

Zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung begrüßte Bürger-
meister Andreas Graf die Gemeinderäte und die Anwesenden. 

Er berichtete u.a., dass gemäß § 36 a der Sächsischen Gemeinde- 
ordnung (SächsGemO) im Falle einer epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite Sitzungen des Gemeinderates auch ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden 
können. Die Beratung und Beschlussfassung muss dann durch zeit-
gleiche Übertragung von Bild und Ton in Form einer Videokonferenz 
stattfinden. Die Rechtsaufsichtsbehörde muss dem allerdings zuvor 
zustimmen. Ebenso muss bei einer öffentlichen Sitzung zeitgleich 
eine Übertragung von Bild und Ton in eine öffentlich zugängliche 
Räumlichkeit erfolgen. Aufgrund des hohen technischen Aufwands 
dürfte eine Umsetzung allerdings recht schwer sein. Daher werde 
man versuchen, an der bisherigen Verfahrensweise so weit wie mög-
lich festzuhalten.

Weiterhin berichtete er, dass man mit der Rückerstattung der Eltern- 
beiträge für den Zeitraum von Mitte Dezember bis Mitte Januar be-
ginnen werde, sobald die rechtlichen Grundlagen für die Erstattung 
vorliegen. Die Beiträge werden für die Kinder zurückerstattet, welche 
die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen haben. Alternativ 
könne man sich auch vorstellen, die Einziehung der Februar Eltern-
beiträge für die entsprechenden Kinder auszusetzen, wenn dies den 
Eltern schneller helfe. 

Im Anschluss teilte er mit, dass die Gemeinde Lichtenau 2020 bereits 
eine erste Zuweisung zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID- 
19-Pandemie zum Ersatz von Gewerbesteuermindereinnahmen der 
Gemeinden erhalten hat. Nun ist der zweite Festsetzungsbescheid 
von der Landesdirektion Sachsen eingegangen. Aus dem Bescheid 
geht hervor, dass mit der Auszahlung der ersten Tranche i. H. v. 
650.000,00 Euro mehr ausgezahlt wurde, als der Gemeinde Lichte-
nau nach jetzigen Berechnungen zustehe. Aus diesem Grund erhält 
die Gemeinde Lichtenau keine zweite Tranche, allerdings müsse man 
die bereits erhaltenen Gelder auch nicht zurückzahlen.

In TOP 5 teilte Herr Graf mit, dass keine Einwendungen zum ausge-
legten Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 
das Jahr 2021 erhoben wurden. In TOP 6 konnte daher die Haus-
haltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 sowie der  
Finanzplan bis zum Jahr 2024 der Gemeinde Lichtenau mehrheitlich 
beschlossen werden.

In TOP 7 stellte Frau Körner (Praktikantin der Finanzverwaltung) die 
von ihr in Zusammenarbeit mit Herrn Pilz (Leiter Bau- und Ordnungs-
verwaltung), Herrn Schreiter (Leiter Bauhof) und Frau Herberger  
(Leiterin Finanzverwaltung) erstellte Kalkulation der Stundensätze 
für Personal und Technik für den Bauhof der Gemeinde Lichtenau 
vor. Ab dem 01.01.2021 sollen die neuen Verrechnungssätze zur An-
wendung kommen. Die Gemeinderäte stimmten im Anschluss an den 
Vortrag den neu kalkulierten Stundensätzen einstimmig zu.

In TOP 8 und TOP 9 stimmten die Gemeinderäte den Vergabebe-
schlüssen zur Maßnahme „An- und Umbau für Horterweiterung 
und barrierefreie Nutzung an der Grundschule Ottendorf“ Los 9 
– Elektroinstallation und Los 10 – Heizung-Lüftung-Sanitär (HLS) 
ebenfalls einstimmig zu.

Im Anschluss wählten die Gemeinderäte den neuen Gemeinde-
wahlausschuss für die anstehende Bürgermeisterwahl 2021.

In der Bürgerfragestunde wurde u.a. auf eine mögliche Gefahren-
quelle durch lose Äste in vereinzelten Bäumen an einem Nebenweg 
der Auerswalde Hauptstraße hingewiesen.

Im Anschluss konnten die Gemeinderäte noch ihre Fragen stellen. 
Thematisiert wurde zum Beispiel die ortsübliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse im Amtsblatt und an den Schaukästen der Gemeinde. 
Es wurde angeregt zukünftig auch das Abstimmungsergebnis mit an-
zugeben. Weiterhin wurde die Aufstellung einer Hundetoilette am 
Spielplatz, Lichtenauer Weg vorgeschlagen.

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Informationen aus der Hauptverwaltung

Hinweis aus dem Rathaus – Verbrennung von Pflanzenabfällen ausnahmslos verboten!

Wir möchten unsere Bürgerinnen und Bürger nochmals darauf 
hinweisen, dass nach dem gültigen Abfall- und Bodenschutz-
recht im Freistaat Sachsen eine Verbrennung von Pflanzenab-
fällen auch ausnahmsweise nicht zulässig ist. Ausnahmen 
sind nicht vorgesehen.

Anfallende Pflanzenabfälle sind auf der Grundlage des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes zu verwerten. Die Verwertung kann 
durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergraben, 
Unterpflügen oder Kompostieren erfolgen. Gegebenenfalls 
sind Pflanzenabfälle vorher durch eine geeignete mechanische 
Behandlung, wie beispielsweise Häckseln oder Schreddern 
aufzubereiten. Für haushaltsübliche Mengen wird die Nutzung 
der Biotonne empfohlen. In diese dürfen alle pflanzlichen Ab-
fälle von Grasschnitt bis zu Heckenverschnitt verbracht werden.

Die Aufstellung ist vom Grundstückseigentümer oder -verwalter 
bei der  

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH,
Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg
Tel. 03731 / 262511

schriftlich zu beantragen.

Die Entleerung der Biotonne erfolgt in der Regel 14-tägig. 

Große Mengen Grünabfälle können an Wertstoffhöfe oder direkt 
bei Kompostieranlagen abgegeben werden. 

Über die Möglichkeit der legalen Entsorgung / Verwertung von 
pflanzlichen Abfällen informieren u.a. der Abfallkalender des 
Landkreises sowie die Internetseite des Entsorgungsdienstes 
für Mittelsachsen (www.ekm-mittelsachsen.de)

Bitte beachten Sie, dass der Verstoß gegen das Verbot 
durch das Landratsamt bußgeldbewehrt ist.

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit
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Regeln für Fußgänger im Straßenverkehr

Aus gegebenem Anlass möchten wir unsere Bürgerinnen und Bürger 
für das Thema „Fußgänger im Straßenverkehr“ sensibilisieren.
Gehen ist umweltfreundlich – aber gefährlich: Fußgänger verunglücken 
laut einer Studie besonders häufig tödlich. Dazu tragen sie oft selbst 
bei, doch meistens verschulden die Unfälle andere. Immer wieder 
kommt es auf unseren Straßen zu gefährlichen Situationen. Pkw-Fahrer 
übersehen Fußgänger, Radfahrer prallen gegen Autos. 
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt für motorisierte Verkehrsteil-
nehmer, Radfahrer und auch Fußgänger. Bußgelder und Punkte drohen 
bei Verstößen auch ohne Fahrzeug. Auch Fußgänger können Verwar-
nungs- oder Bußgelder bekommen, wenn sie sich nicht an die Regeln 
halten.
Fußgänger, die die Straße überqueren, haben Vorrang gegenüber ab-
biegenden Fahrzeugen. Wer Fußgänger an einem Zebrastreifen nicht 
überqueren lässt, der muss mit einer hohen Geldbuße und Punkten 
rechnen.
Wie sollten sich Fußgänger im Straßenverkehr verhalten? Hier einige 
Auszüge des ADAC:

Wo müssen Fußgänger gehen? 
Grundsätzlich müssen Fußgänger vorhandene Gehwege benutzen. 
Nur wenn diese fehlen, darf auch die Fahrbahn genutzt werden. Ohne 
Gehweg müssen Fußgänger innerhalb geschlossener Ortschaften 
wahlweise am rechten oder linken Fahrbahnrand gehen, außerhalb 
geschlossener Ortschaften jedoch immer links. Am linken Fahrbahn-
rand werden Sie außerorts von entgegenkommenden Autos besser 
erkannt, da der Lichtkegel sie erfasst und sie selber die Fahrzeuge 
besser erkennen können.

Darf ein Fußgänger sperrige Gegenstände  
auf dem Gehweg transportieren?
Wenn der Fußgänger sperrige Gegenstände mit sich führt, muss er 
auf die Fahrbahn ausweichen, wenn er ansonsten ein erhebliches 
Hindernis darstellen würde, das andere Gehwegnutzer gefährdet. 
Handelt es sich um ein Fahrzeug, welches mitgeführt wird, muss der 
Fußgänger rechts laufen.

Wann muss man hintereinander gehen? 
Gruppen von Fußgängern müssen hintereinander laufen, wenn es 
dunkel ist, schlechte Sicht herrscht oder die allgemeine Verkehrslage 
es erfordert.

Darf ein Fußgänger die Straße quer passieren? 
Auch beim Überqueren von Fahrbahnen haben Fußgänger besonde-
re Regeln zu befolgen. Grundsätzlich müssen sie die Straße auf dem 
kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zügig überschreiten.

Worauf ist beim Überqueren der Fahrbahn zu achten?
Fußgänger müssen den vorrangigen Verkehr beachten und wenn 
möglich Fußgängerüberwege oder Ampeln nutzen. Wenn es die Ver-
kehrslage erfordert, muss die Straße an Kreuzungen oder Einmün-
dungen überquert werden. Ampeln oder Markierungen sind zu be-
achten. Nur wenn ein Zebrastreifen aufgebracht ist, haben Fußgänger 
Vorrang. Aber auch hier gilt: erst durch einen Blick nach rechts und 
links vergewissern, dass man wahrgenommen wurde bzw. kein Fahr-
zeug herannaht, ehe man die Fahrbahn betritt.

Wer hat an einer abgeschalteten Fußgängerampel Vorrang?
Lichtzeichen an eingeschalteten Ampeln gehen grundsätzlich den allge-
meinen Vorfahrtsregeln und den Vorrang regelnden Verkehrszeichen vor.
Gelbes Blinklicht allein hat indes keinen vorrangregelnden Charakter, 
sondern warnt nur vor Gefahren. Ist die Ampel ausgeschaltet oder 
blinkt sie nur gelb, ist für die Fußgänger entscheidend, auf welche 
Weise der Überweg auf der Fahrbahn markiert ist: 
Handelt es sich lediglich, wie allgemein üblich, um eine Fußgänger-
furt, d. h. eine durch quer zur Fahrbahn mittels unterbrochenen Linien 
markierte Fläche, so hat der fließende Verkehr Vorrang. Gleiches gilt, 
wenn keinerlei Markierung angebracht ist.
Ist dagegen der Überweg durch einen Zebrastreifen (Zeichen 293) 
gekennzeichnet, so müssen die Fahrzeugführer den Fußgängern, die 
die Fahrbahn erkennbar überqueren wollen, dieses ermöglichen, unab-
hängig davon, ob durch das Verkehrszeichen 350 (Fußgängerüber-
weg) auf die Markierung auf der Fahrbahn hingewiesen wird.

Darf ein Fußgänger sein Fahrrad auf dem Gehweg schieben?
Fahrräder dürfen auf Gehwegen geschoben werden, wenn Fußgän-
ger nicht erheblich behindert werden. Wenn das Schieben allerdings 
andere Fußgänger behindert, dann muss der rechte Fahrbahnrand 
benutzt werden.

Zugeparkte Gehwege – ist das Parken dort erlaubt?
Das Halten und Parken auf Gehwegen ist grundsätzlich verboten,  
soweit es nicht durch Verkehrszeichen oder durch Parkflächenmar-
kierungen ausdrücklich erlaubt ist. Auf die Breite des Gehwegs oder 
eine etwaige Behinderung von Fußgängern durch das parkende 
Fahrzeug kommt es nicht an. Das gilt auch, wenn das Kraftfahrzeug 
nur mit zwei Rädern auf dem Gehweg abgestellt wird.

Wie deutlich muss ein Fußgänger anzeigen, dass er den 
Zebrastreifen überqueren will?
In § 26 Straßenverkehrsordnung (StVO) steht, dass Autofahrer stehen 
bleiben müssen, wenn ein Fußgänger den Überweg „erkennbar“ be-
nutzen will. Besondere Gesten, Zeichen oder Blicke des Fußgängers 
sind nicht erforderlich. Ausschlaggebend ist die „objektive Erkenn-
barkeit“. Das heißt, wenn der Fußgänger zügig auf den Überweg zu-
geht, muss man anhalten und ihn passieren lassen.
Achtung! Da bei Missachtung hohe Geldbußen und Punkte drohen, 
sollte im Zweifel immer dem Fußgänger Vorrang gewährt werden.

Haben Fußgänger beim Überqueren Vorrang  
vor abbiegenden Fahrzeugen?
Ja. Fußgänger, die die Straße überqueren, haben Vorrang gegenüber 
abbiegenden Fahrzeugen. Der Abbiegende muss nach § 9 Abs. 3 S. 3 
StVO auf Fußgänger besondere Rücksicht nehmen und, wenn es nö-
tig ist, warten. Das gilt übrigens auch für Fahrzeuge, die den Kreis-
verkehr verlassen.
Die Wartepflicht des abbiegenden Autofahrers besteht auch gegen-
über Rad fahrenden Kindern (bis 10 Jahre), die auf dem Gehweg zu-
lässigerweise fahren und erwachsenen Radfahren, die auf dem Geh-
weg fahren und Kinder bis 8 Jahre begleiten. Allerdings müssen 
Radfahrende Kinder und Begleitpersonen beim Überqueren der Straße 
absteigen.

Darf man auf der Straße joggen oder walken?
Eine Spezialregelung für Jogger oder Walker gibt es nicht. Sie sind 
rechtlich „normale“ Fußgänger, die Gehwege benutzen müssen (§ 25 
StVO). Auf der Fahrbahn dürfen sie den Sport nur ausüben, wenn die 
Straße weder einen Gehweg noch einen Seitenstreifen hat. Die Pflicht 
den Gehweg zu benutzen besteht auch, wenn nur auf einer Straßen-
seite ein Gehweg vorhanden ist.
Ist kein Gehweg oder Seitenstreifen innerhalb geschlossener Ort-
schaften vorhanden, dann darf am rechten oder linken Fahrbahnrand 
gejoggt bzw. gewalkt werden. Außerhalb geschlossener Ortschaften 
nur am linken Fahrbahnrand.
Wenn mehrere Jogger oder Walker gemeinsam unterwegs sind und 
kein Gehweg vorhanden ist, muss bei Dunkelheit, schlechter Sicht 
oder wenn die Verkehrslage es erfordert einzeln hintereinander ge-
laufen werden.

Gelten Inline-Skater als Fußgänger und wo dürfen Inline-Skater 
fahren?
Inlineskater gelten als Fußgänger und müssen den Gehweg benutzen. 
Sportliche Skater müssen ihre Geschwindigkeit den Fußgängern an-
passen. Ohne Gehweg müssen sie innerorts am rechten, außerorts 
am linken Fahrbahnrand skaten. Straßen oder Radwege dürfen nur 
im Rahmen besonderer Veranstaltungen („Skate Night“) benutzt wer-
den, wenn es die Polizei ausdrücklich erlaubt.

Was tun, wenn an einer Straße Geländer oder Absperrungen 
angebracht sind?
Sind an einer Straße Stangen- oder Kettengeländer oder andere Ab-
sperrungen angebracht, dürfen Fußgänger diese nicht überschreiten. 
Sog. Absperrschranken, die durch ein rot-weiß gestreiftes Schild 
(Zeichen 600) gekennzeichnet sind, sind stets zu beachten.

Was ist an Gleisanlagen zu beachten?
An Gleisanlagen dürfen Fußgänger eine Überquerung nur an gekenn-
zeichneten Stellen vornehmen.
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Strafen für Fußgänger

Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleis-
ten, kann auch gegenüber Fußgängern ein Buß-
geld verhängt werden. Der Regelsatz beginnt nach 
dem Bußgeldkatalog für Fußgänger bei 5,00 Euro. 

Fußgänger können zudem Punkte in Flensburg be-
kommen, wenn es sich um einen erheblichen Ver-
stoß handelt, der mit mindestens 60,00 Euro geahn-
det wird. Führerscheinmaßnahmen sind allerdings 
an den Besitz einer Fahrerlaubnis geknüpft.

https://www.adac.de/verkehr/recht/ 
verkehrsvorschriften-deutschland/ 
verkehrsverstoesse-fussgaenger/

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

https://www.stvo.de/strassenverkehrsordnung/ 
108-25-fussgaenger

Störungsrufnummer (kostenfrei)

Eine Übersicht zu den weiteren Versorgungsträgern  
finden Sie unter  

https://www.gemeinde-lichtenau.de/formulare.html

Anne Böhme
Öffentlichkeitsarbeit

Montag bis Sonntag: 0.00 – 24.00 Uhr

Telefon 0800 2 30 50 70

Die Gemeinde Lichtenau sucht für das Sommerbad Garnsdorf  
zur Absicherung des Badebetriebes

Kassierer/innen,  
Rettungsschwimmer/innen 

Die Einstellung erfolgt für den Saisonbetrieb 2021  
nach Bedarf bei entsprechender Wetterlage. 

Voraussetzung für den Einsatz als Rettungsschwimmer/in  
ist der Nachweis eines gültigen Rettungsschwimmerpasses. 

Alle Bewerber müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
Der Saisoneinsatz wird mit 10,00 Euro je Stunde vergütet.

Interessenten melden sich bitte schriftlich oder  
per E-Mail bei der 

Gemeinde Lichtenau
Auerswalder Hauptstr. 2, 09244 Lichtenau 

E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de

Wir freuen uns auf Ihre Kurzbewerbung.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Fuchs,  
erreichbar unter Tel.: 037208 / 80063.

Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich,  

Störungen online zu melden. 

Weiterhin besteht unter www.mitnetz-strom.de/stromausfall  

die Möglichkeit anhand Ihrer Postleitzahl zu prüfen,  

ob eine Versorgungsunterbrechung geplant ist  

(z.B. auf Grund von Bauarbeiten) bzw. uns aktuell  

eine Störung bekannt ist.

Vereinsförderung im Jahr 2021

Sehr geehrte Vereinsvorsitzende,  
liebe Vereinsmitglieder,

auch in diesem Jahr haben unsere ortsan-
sässigen Vereine die Möglichkeit, Anträge 
zur Vereinsförderung für zweckgebundene 
Zuschüsse zu stellen. Schwerpunktmäßig 
sollen Projekte der Kinder- und Jugendarbeit 
unterstützt werden. Die schriftlichen Anträge 
sind mit ausreichender Begründung und 

eventuell vorhandener Rechnungskopien 
bis spätestens

31.07.2021.
bei der Gemeinde Lichtenau, Frau Weikert, 
Auerswalder Hauptstraße 2, 09244 Lichtenau 
einzureichen. Insgesamt stehen 1.000 Euro 
zur Verfügung. Der Gemeinderat wird über 
die Anträge beraten und über die Höhe der 
entsprechenden Zuschüsse entscheiden. 

Bitte beachten Sie, dass zu spät eingegan-

gene bzw. unvollständige Anträge nicht be-

rücksichtigt werden können. Bereits einge-

reichte Anträge werden berücksichtigt. Ein 

Rechtsanspruch auf die Bewilligung eines 

Zuschusses besteht nicht.

Martin Lohse,  
Leiter Hauptverwaltung

 Herausgeber: Gemeinde Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2, Tel.: 03 72 08 / 8 00 10, Fax: 03 72 08 / 8 00 55  
  E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de, www.gemeinde-lichtenau.de  

 Verantwortlich für den Inhalt: amtlicher Teil: Andreas Graf, Bürgermeister; nichtamtlicher Teil: die Redaktion  

 Verantwortlich für Anzeigen/Design/Druck: Druckerei Willy Gröer GmbH & Co. KG, Kalkstraße 2, 09116 Chemnitz 
  Tel.: 0371 / 81493-0, Fax: 0371/ 81493-22, anzeigen@druckerei-groeer.de

 Grafiken/Bilder: angegebene Fotografen, ©fotolia.com, ©freepik.com, ©pixabay.com

 Verantwortlich für die Verteilung:  VBS Logistik GmbH, Tel.: 0371 / 3 3200151 IM
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  Montag, 15. März 2021, 10.00 Uhr,  
  im Rathaus Lichtenau (Erdgeschoss Zimmer 1.06), oder per E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
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Informationen anderer Behörden und Verbände

03.01.2021, 06.06 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau 
Lichtenau, Ziegeleistraße,  
VKU (Verkehrsunfall) eines PKW,  
auslaufende Betriebsmittel

04.01.2021, 17.10 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Ottendorf,  
Ortsfeuerwehr Krumbach,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau,  
Freiwillige Feuerwehr Mittweida 
Ottendorf, Unterer Grenzweg,  
Schornsteinbrand

05.01.2021, 11.58 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Garnsdorf,  
Ortsfeuerwehr Auerswalde 
Garnsdorf, Amtmannstraße gegenüber 
Silo, umgestürzter Baum auf Straße

06.01.2021, 01.39 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Garnsdorf, 
Garnsdorf, Amtmannstraße gegenüber 
Silo, mehrere große Äste auf der 
Fahrbahn

10.01.2021, 16.39 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau, 

Ortsfeuerwehr Auerswalde, 
Freiwillige Feuerwehr Frankenberg 
Niederlichtenau, Brunnenstraße 11, 
ausgelöste BMA (Brandmeldeanlage) 
durch defekten Melder  
bei der Fa. Lichtenauer Mineralquelle

13.01.2021, 00.20 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau, 
Ortsfeuerwehr Auerswalde, 
Ortsfeuerwehr Ottendorf, 
Freiwillige Feuerwehr Frankenberg 
BAB 4 (Bundesautobahn),  
Fahrtrichtung Chemnitz,  
Einsatzabbruch durch Leitstelle

13.01.2021, 19.54 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Ottendorf 
S200 zwischen Mittweida und Ottendorf 
Höhe Abzweig zum Silo,  
umgestürzter Baum auf Fahrbahn

20.01.2021, 09.00 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau 
Oberlichtenau, Buschsiedlung,  
Türnotöffnung für den Rettungsdienst

24.01.2021, 11.02 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau, 
Ortsfeuerwehr Auerswalde, 
Freiwillige Feuerwehr Frankenberg 
BAB 4 (Bundesautobahn),  

Fahrtrichtung Chemnitz,  

umgestürzter Tanklastwagen

29.01.2021, 18.51 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau 
Oberlichtenau, Weg zum Sportplatz,  

Überschwemmung wegen  

defekter Straßenentwässerung

30.01.2021, 10.40 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Garnsdorf 
Garnsdorf, Kreuzung Garnsdorfer 

Hauptstraße – Salzstraße,  

Ölspur durch defekten Linienbus

30.01.2021, 11.35 Uhr,  
Ortsfeuerwehr Auerswalde 
Auerswalde, Auerswalder Hauptstraße, 

Grundwasser im Keller 

Einsätze der Feuerwehren im Monat Januar 2021

Röber, Gemeindewehrleiter

Bürger-Portal zur Bekämpfung von Hass im Netz geht online. 

Der Freistaat Sachsen geht den nächsten Schritt bei der Be-
kämpfung der Hasskriminalität im Internet und schaltet heute 
das Bürger-Portal frei. Bürgerinnen und Bürger können nun 
strafbare Hasskommentare direkt über die Onlinewache der  
Polizei Sachsen zur Anzeige bringen. 

Innenminister Prof. Dr. Roland Wöller: „Das Bürger-Portal ist ein 
wichtiger Baustein bei der Bekämpfung von Hasskriminalität im 
Netz. In unserer offenen Gesellschaft, in unserer Demokratie gibt 
es keinen Grund, Menschen mit Hass zu begegnen, sie zu belei-
digen oder gar zu bedrohen. In unserem Land gibt es keine 
rechtsfreien Räume. Das Strafrecht gilt auch im Internet. Über 
das Bürger-Portal können ab sofort Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch Unternehmen und Institutionen in Sachsen, Hass im 
Netz auf einem mühelos auffindbaren und leicht zu bedienenden 
Meldeweg anzeigen.“

Justizministerin Katja Meier: „Wir müssen dem Hass im Internet 
entschieden entgegentreten. Es ist wichtig, die digitalen Beweise 
rasch zu sichern und Täterinnen und Täter schnell zu identifizieren. 
Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten hier von Anfang an eng 
zusammen. Es ist an der Zeit, auch die Bürgerinnen und Bürger 
mit an Bord zu nehmen. Schauen Sie bei Hass und Hetze im 
Netz nicht weg, melden Sie strafbare Inhalte über das Bürger- 
Portal.“

Zur Sicherstellung einer effizienten Strafverfolgung ist im Landes-
kriminalamt Sachsen eine Zentrale Meldestelle für Hasskrimina-
lität im Internet, kurz ZMI, für das Bürger-Portal und das am  
1. Oktober 2020 gestartete Medien-Portal eingerichtet worden.

Die ZMI nimmt die Anzeigen zur Hasskriminalität zentral entgegen 
und veranlasst notwendige Erstmaßnahmen, wie die Ermittlung 
der IP-Adresse bei dem Telemediendiensteanbieter sowie das 
Zusammentragen ermittlungsrelevanter Informationen.

Erweist sich ein Sachverhalt als ermittlungswürdig und ermitt-
lungsfähig erfolgt die weitere Bearbeitung durch eine Polizei- 
direktion bzw. das Landeskriminalamt in Abhängigkeit der 
Schwere der Straftat.

Darüber hinaus gibt die ZMI Hinweise zu weiteren Beratungs- 
und Hilfsangeboten im Zusammenhang mit Hass im Netz, um 
Betroffene zu unterstützen.

In der ZMI Sachsen sind fünf Mitarbeiter des Landeskriminalamtes 
eingesetzt, die eng mit einer Staatsanwältin der Generalstaats-
anwaltschaft Dresden zusammenarbeiten.

Weiterführende Informationen:

https://www.polizei.sachsen.de/onlinewache/ 
onlinewache.aspx

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/
news/241210
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EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
 Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg

Durch die Corona-Pandemie und den stärker werdenden Online-
handel fallen immer mehr Pappen und Papierverpackungen an. 
Ein deutschlandweites Problem, welches die Abfallbehälter 
überquellen lässt, die Entsorgungstouren behindert und auch 
die Müllwerker stark beansprucht.

Damit die Entleerung der blauen Tonne schnell und zuverlässig 
erfolgen kann, bittet die EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittel-
sachsen alle Privatpersonen bzw. Haushalte folgende Hinweise 
zu beachten.:

– Nutzen Sie das gesamte Behältervolumen Ihrer blauen Tonne. 
Falten oder zerkleinern Sie Kartons und füllen Sie diese in die 
Behälter (nicht stopfen!).

– Reicht das Behältervolumen nicht aus und fallen vorüberge-
hend mehr Papier oder Pappen an, dann können diese aus-
nahmsweise neben den Behälter bereitgestellt werden.  
Bündeln Sie dafür sämtliche extra anfallende Papp- und  
Papierabfälle in handelbare Gebinde und stellen Sie diese am 
Entsorgungstag neben der blauen Tonne bereit. 

 Eine einfache Schnur oder Paketband stören den Recycling-
prozess nicht.

– Bei dauerhaftem Mehranfall können, nach Einzelfallentschei-
dung, zusätzliche Papierbehälter geordert werden. Nähere 
Informationen erhalten Sie bei der EKM Entsorgungsdienste 
Kreis Mittelsachsen unter 03731 / 2625-41 und -42 oder unter 
abfallberatung@ekm-mittelsachsen.de.

– Die Entsorgungstouren sind ökonomisch geplant und ausge-
lastet. Durch zusätzliche, ungebündelte oder lose zwischen 
bzw. neben den Behältern bereitgestellte Pappen am Straßen-
rand kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen bei der 
Entsorgung. 

 Bitte unterstützen Sie die Müllwerker. Falten Sie Ihre Pappen 
klein, bündeln Sie überschüssige Papiere / Pappen oder besser 
nutzen Sie die kostenlose Abgabemöglichkeit an den Wert-
stoffhöfen. 

 Die Öffnungszeiten finden Sie im aktuellen Abfallkalender auf 
Seite 19 oder unter www.ekm-mittelsachsen.de. 

Gewerbe, Betriebe und Einrichtungen können haushalts- 
typische Mengen an Papier und Pappe über die blaue Tonne 
entsorgen. In Einzelfällen anfallende Mehrmengen können auch 
über die Wertstoffhöfe einer Verwertung zugeführt werden. Sollte 
es regelmäßig zu Mehrmengen kommen, müssen diese laut  
gültiger Abfallwirtschaftssatzung eigenverantwortlich außerhalb 
der öffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises durch das 
Unternehmen entsorgt werden. 

Bei Fragen zur Abfallentsorgung steht die Abfallberatung der 
EKM Ihnen unter 03731 / 2625-41 und -42 zur Verfügung.

Saskia Siegel, EKM

Papierentsorgung am Limit

Spaß haben und dabei etwas über den Landkreis und unsere 
Umwelt lernen das ist das Ziel des diesjährigen Fotorätsels der 
EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen.

Große und kleine Mittelsachsen sind dazu eingeladen mit zu raten, 
wo sich die Maskottchen der EKM „Pfiffikus und Toni“ jeden 
Monat neu verstecken und können dabei viel Nützliches über 
Abfallvermeidung und unser Recyclingsystem lernen. 

Parallel gibt es tolle Preise zu gewinnen. Unter allen Einsendern 
wird ein 100-EUR-Silberstadtgutschein verlost. 

Das aktuelle Fotorätsel und die Teilnahmebedingungen finden Sie 
online unter www.ekm-mittelsachsen.de im Bereich „Aktuelles“ 
oder „Aktionen“. 

Saskia Siegel, EKM

EKM lädt Mittelsachsen und -sächsinnen zum Miträtseln ein

Auch in 2021 bleiben die Wertstoffhöfe im Landkreis Mittelsach-
sen bis auf weiteres wie gewohnt geöffnet, es gelten die regulären 
Öffnungszeiten. Alle Bürger und Bürgerinnen werden gebeten 
genau abzuwägen, ob ein Wertstoffhofbesuch notwendig ist. 
Vor Ort muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Eine Übersicht der Öffnungszeiten und Wertstoffhöfe finden Sie 
im aktuellen Abfallkalender und unter www.ekm-mittelsachsen.de.

Kurzfristige Änderungen sind online unter  
www.ekm-mittelsachsen.de im Bereich „Aktuelles“ verfügbar.

Saskia Siegel, EKM

Wertstoffhöfe bleiben geöffnet

Zweckverband „Chemnitztalradweg“ – Aufruf
Der Zweckverband „Chemnitztalradweg“ 
plant die Entwicklung von Printmedien und 
einer frischen Internetseite. Vor diesem Hin-
tergrund soll neues Bildmaterial entstehen, 
das den Radweg in all seinen erlebbaren  
Facetten zeigt. 

Dazu sucht der Zweckverband freiwillige 
Personen aus verschiedenen Altersgruppen, 
die Lust haben, sich als Fotomodel auszu-
probieren: 18 – 24 Jahre, 25 – 34 Jahre,  
35 – 50 Jahre, 65 + sowie eine Familie mit 
Kind(ern). Es wird nicht auf die perfekten 
Maße geachtet, sondern viel mehr auf eine 

positive Ausstrahlung als auch (sichtbare) 
Freude am Aufenthalt auf dem Radweg und 
in der Natur.  

Bewerbungen (gern auch als Paar oder 
Gruppe) mit mindestens einem aussage- 
kräftigen Foto sowie der Angabe von Alter, 
beruflicher Tätigkeit, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse werden bis 15. April 2021 
per Post oder E-Mail angenommen:

Zweckverband „Chemnitztalradweg“ 
Köthensdorfer Str. 1, 09249 Taura 
E-Mail: pmctrw@chemnitztalradweg.de

Der Zweckverband freut sich auf Ihr 
schönstes Lächeln!

Bildquelle: Mehrshad Rezaei (Pixabay)
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Zweckverband „Chemnitztalradweg“  
hat ein Logo gefunden 

Unter Einbezug der Ideen von Bürgerinnen und Bürgern in der 
Region des Zweckverbandes „Chemnitztalradweg“ sollte im 
vergangenen Jahr ein Logo für den Chemnitztalradweg gefunden 
werden. Im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbs nutzten bis 
zum 30. November 2020 insgesamt 57 Teilnehmer die Chance, 
um mit Ihrem Entwurf an den Start zu gehen. Der Verbandsvor-
sitzende und der Projektmanager des Zweckverbandes freuten 
sich sehr über die zahlreichen Einsendungen und bestaunten 
zugleich die unterschiedlichen Herangehensweisen. So erstreckte 
sich das Spektrum der Logovorschläge von handgezeichneten 
Skizzen bis hin zu bereits digital aufbereiteten Präsentations-
mappen. Nicht selten umfasste eine einzelne Einsendung mehrere 
Ideen. Die beiliegenden Erklärungen erlaubten teils detailreiche 
Einblicke in die Gedankenwelt und den Schaffensprozess der 
Künstlerinnen und Künstler. Hilfreich war dies insbesondere für 
die achtköpfige Jury, die aus den Bürgermeistern der Mitglieds-
kommunen des Zweckverbands als auch jeweils einem Vertreter 
der kooperierenden LEADER-Regionen Land des Roten Porphyr 
und SachsenKreuz+ bestand.

Unter Vorlage einer einheitlichen Präsentation ohne Angabe von 
Namen und Herkunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer musste 
jedes Mitglied der Jury Punkte auf seine fünf Favoriten verteilen. 
Die vielen und vor allem kreativen Einsendungen erschwerten 
die Entscheidungsfindung, sodass sich erst nach einigen Über-
legungen eine finale Platzierung ergab. Allen voran konnte Stefan 
Beckert aus Röllingshain die Jury mit seiner Idee überzeugen 
und ging so als Sieger des Logowettbewerbs hervor. Den zweiten 

Platz belegte der Entwurf von Peggy Zschoche und Andreas 
Willems aus Chemnitz, dicht gefolgt vom Logovorschlag von 
Karsten Gerecke aus Markersdorf. 

Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 300 Euro ist den Gewinnern 
bereits zugegangen. Der Siegerentwurf wird nach Beendigung 
der professionellen Aufbereitung durch eine Leipziger Design 
Agentur zum nächstmöglichen Zeitpunkt veröffentlicht. 

Der Zweckverband „Chemnitztalradweg“ bedankt sich herzlich 
bei allen Teilnehmern, die mit Freude und Ehrgeiz zu einem 
spannenden Wettbewerb beigetragen haben. 

Foto (v. l. n. r.): Benjamin Schreiter, Stefan Beckert,  
Robert Haslinger

Veranstaltungen

 
    Di., 02.03.2021  Sprechzeiten Friedensrichter 

15.30 – 18.00 Uhr Ort: Rathaus Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2 im Zimmer 1.08 (Erdgeschoss), Herr Peter Wirth oder  
 Herr Andreas Schröcke sind regelmäßig am ersten Dienstag des Monats im Rathaus Lichtenau. 
 Wir bitten aufgrund der aktuellen Corona-Situation um vorherige Terminvereinbarung unter 037208 / 80010.

Di., 09.03.2021  Termin Rentenberatung 
16.30 – 18.00 Uhr Ort: telefonische Beratung 
 Die Deutsche Rentenversicherung bietet einen wichtigen Service: kostenlose und kompetente Beratung durch   
 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Versichertenberaterin Frau Sahrada beantwortet Ihre Fragen zur Renten- 
 versicherung und hilft dabei, Ihr Versicherungskonto zu klären und Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung  
 zu stellen. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen ist derzeit nur eine telefonische Beratung möglich.  
 Sie erreichen Frau Sahrada unter der Telefonnummer 0172 / 3637696. Die nächsten Termine werden im  
 Veranstaltungskalender auf www.gemeinde-lichtenau.de/veranstaltungen.html veröffentlicht.

Di., 30.03.2021  Schulden? Wir helfen!  
09.00 – 12.00 Uhr Ort: Rathaus Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2 im Zimmer 1.10 (Erdgeschoss)  
 Der Zugang zur Beratung ist barriere- und kostenfrei.  
 Es kann jedem passieren: Arbeitsplatz verloren – lange Krankheit – veränderte Lebensumstände ...  
 Diese oder andere Szenarien passieren tagtäglich. Die Frage ist, wie kann man den Kreislauf durchbrechen  
 und aus der Schuldenfalle herauskommen? Mittels kompetenter Beratung.  
 In unserer Gemeinde wird Ihnen ab Februar 2021 zu diesen und anderen Fragen im Hinblick auf  
 finanzielle Krisensituationen professionelle Hilfe durch den AWO-Kreisverband Mittweida e.V. angeboten.  
 Im ersten Schritt erfolgt die Information über die rechtlichen Schutzmöglichkeiten sowie die Unterstützung  
 bei der Erfassung und Sicherung der laufenden Einnahmen und Ausgaben.  
 Insbesondere: Umgang mit Pfändungen, Mahnungen, Unterstützung bei der Sichtung und dem Ordnen von   
 Unterlagen, Haushalts- und Budgetberatung zur Unterstützung beim Umgang mit knappen Mitteln,  
 Verhandlungen mit Gläubigern; z.B. Ratenzahlungen und Stundungen, Hinweise auf Angebote anderer  
 Beratungsstellen aus dem sozialen Netzwerk vor Ort (z.B. Familienhilfe, Suchtberatung,  
 medizinisch-psychiatrische Hilfe) 
 Wann? Vorerst ab Februar 2021 jeweils am letzten Dienstag des Monats von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.  
 Wir bitten aufgrund der aktuellen Corona-Situation um vorherige Terminvereinbarung unter 
 Telefon: 03727 / 955-744 und 955-756, E-Mail: sb@awo-suedsachsen.de

Noch mehr Veranstaltungen finden Sie im Internet auf www.gemeinde-lichtenau.de. Gern können Sie Ihr Fest, Ihren Vortrag und Ihre 
Ausstellung online eintragen: http://www.gemeinde-lichtenau.de/veranstaltung-eintragen.html
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Termine, Öffnungszeiten, wichtige Rufnummern

Die Tagesordnungen zu den Sitzungen des 
Gemeinderates werden nach unserer Be-
kanntmachungssatzung an der Anschlag- 
tafel Ortsteil Auerswalde, Auerswalder 
Hauptstraße 2 (Rathaus) und an der  
Anschlagtafel Ortsteil Ottendorf, Schulstr. 15 
(Zur Amtsstube) ausgehängt und zusätzlich 
werden die Tagesordnungen auch auf unse-
rer Homepage www.gemeinde-lichtenau.de 
unter der Rubrik „Rathaus, Bürgermeister 
& Gemeinderat“ veröffentlicht. 

Rathaus der Gemeinde Lichtenau unter 
Auflagen geöffnet – vorherige Terminverein-
barung erforderlich!

Gemeindeverwaltung im  
Rathaus Lichtenau, Auerswalder  
Hauptstraße 2 in 09244 Lichtenau  
Telefon:  037208 / 80010   
 (auch bei Hochwasserfragen): 
Fax: 037208 / 80055
E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
Internet: www.gemeinde-lichtenau.de

Öffnungszeiten:
Bücherei – Oberlichtenau  
Bahnhofstraße 9 (Villa) 
dienstags von 10.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet, Tel.: 037208 / 884167

Achtung – geänderte Öffnungszeiten bis 
voraussichtlich zum 12.03.2021 –  
dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr

Bücherei geschlossen – Medienausleihe 
weiterhin möglich.Vorbestellte Medien 
werden ausgegeben und Bücher werden 
zurückgenommen. Leihfristüberschreitungen 
entstehen dadurch nicht. Der Zutritt in die 
Bücherei ist nicht möglich. Bitte denken Sie 
an die Mund-Nasen-Bedeckung.

DRK Kinder- und Jugendtreff 
Auerswalder Straße 8  
Tel.: 037208 / 884481

Montag:  geschlossen
Di. – Do.: 11.00 – 17.30 Uhr
Freitag:  11.00 – 19.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat:  
 11.00 – 17.30 Uhr

Wichtige Rufnummern:
Polizei – Notruf 110
Feuerwehr, Rettungsdienst – Notruf 112
Kassenärztlicher  
Bereitschaftsdienst  116 117 
(montags, dienstags, donnerstags  
19.00 – 07.00 Uhr, mittwochs und freitags 
14.00 – 07.00 Uhr, samstags, sonntags, 
Feiertage 07.00 – 07.00 Uhr)

Krankentransport: 0371 / 19222
FAX Leitstelle Chemnitz  112 oder  
(auch für Gehörlose)  0371 / 488-3799
E-Mail Leitstelle Chemnitz  
leitstelle@feuerwehr-chemnitz.de

Havarie Trinkwasser / Abwasser   
ZWA Hainichen    
Tel.: 0151 / 12644995, www.zwa-mev.de 

Trinkwasser RZV Lugau / Glauchau 
Tel.: 03763 / 405-0, www.rzv-glauchau.de

Havarie Elektroenergie 
MITNETZ-Notdienst 
Tel.: 0800 / 2305070, www.enviam.de

Havarie Erdgas inetz  
Tel.: 0800 / 111148920

Polizeirevier Mittweida  
Tel.: 03727 / 980-0 

Hochwasserinformationen 
www.hochwasserzentrum.sachsen.de  
www.smul.sachsen.de/lfulg

Informationen zum Hochwasserschutz 
an der Zschopau:  
http://www.ps-frankenberg.de
Sprachansage Hochwasserwarnungen  
Information Tel.: 0351 / 79994-100
Messwertansage im Landeshochwasser-
zentrum Tel.: 0351 / 79994-400
MDR-Videotext ab Seite 530  
Information Aktuelle Wasserstände

Landkreis Mittelsachsen 
Tel.: 03731 / 799-0 
www.landkreis-mittelsachsen.de

Waldbrandwarnungen:
www.landkreis-mittelsachsen.de  
Aktuelles ≥ Waldbrandwarnstufen

www.smul.sachsen.de/sbs/ 
≥ aktuelle Waldbrandgefährdung 
≥ Liste der Warnstufen

www.gemeinde-lichtenau.de 
≥ aktuelle Waldbrandstufen  

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
Andreas Graf:
nach telefonischer Vereinbarung von Ort 
und Zeit unter Tel. 037208 / 80069

Sprechzeiten der Bürgerpolizisten 

Die gemeinsam für Lichtenau und Fran-
kenberg tätigen Bürgerpolizisten haben 
feste Sprechzeiten: 
In Lichtenau sind die Bürgerpolizisten 
jeden 2. Dienstag im Monat im Rat-
haus, Auerswalder Hauptstr. 2; Zi. 1.08, 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr persönlich 
und sonst unter Tel.: 037206 / 48680 er-
reichbar. 

Dienstag, den 09.03.2021

Öffnungszeiten Bürgerservice  
und Finanzverwaltung

Montag: 13.00 – 16.00 Uhr
Dienstag:   9.00 – 12.00 Uhr und     
 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag:   9.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Bau- und  
Ordnungsverwaltung:

Dienstag:   9.00 – 12.00 Uhr und     
 13.00 – 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Sprechzeit der Friedensrichter: 
Herr Peter Wirth od. Herr Andreas Schröcke 
regelmäßig am ersten Dienstag des 
Monats, 15.30 – 18.00 Uhr, 
im Rathaus Lichtenau (Erdgeschoss 
Zimmer 1.08), Dienstag, den 02.03.2021

Wir bitten aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation um vorherige 
Terminvereinbarung  
unter 037208 / 800 10.

Die nächste Gemeinderatssitzung findet  
am Montag, dem 01.03.2021, im 
Dorfgemeinschaftshaus Auerswalde 
(Saal im 1. Obergeschoss),  
Am Erlbach 4, um 19.00 Uhr statt. 

Achtung – wichtige Kontaktdaten zum Thema Coronavirus!

Landratsamt Mittelsachsen Abteilung Gesundheitsamt
Erreichbarkeit: Telefon während der Dienstzeiten: 03731 / 799-6249, E-Mail: gesundheit@landkreis-mittelsachsen.de

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Hotline zum neuartigen Coronavirus – Bundesministerium für Gesundheit:  
Telefon: 030 / 346465100, weitere Informationen BzgA

Aktuelle Information für unsere Bürger zur weiteren Entwicklung finden Sie auch auf der Homepage der  
Gemeinde Lichtenau unter https://www.gemeinde-lichtenau.de/corona-infos.html
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Weitere Informationen

Ihre Fahrbibliothek kommt!

Ortsteil Auerswalde Ortsteil Krumbach Ortsteil Ottendorf
Auerswalder Hauptstraße 221,  An der Feuerwache An der Bahnbrücke  
gegenüber Rittergut  Dorfstraße 13 
montags 15.45 – 17.15 Uhr mittwochs 15.45 – 17.15 Uhr mittwochs 13.30 – 15.30 Uhr
22. März, 19. April 3. März, 31. März 3. März, 31. März

Kontakt: Kreis- und Fahrbibliothek Mittweida, Falkenauer Straße 15, 09661 Hainichen,  
Telefon: 037207 / 99320, Telefax: 037207 / 99322, Handy Bus: 0170 / 7618961, E-Mail: fahrbibliothek@web.de

Die Fahrbibliothek bedient wie gewohnt die angegebenen Halte-
stellen. Termine und Ausleihzeiten bleiben bestehen.

Aufgrund der derzeitigen Lage gelten folgende Regeln:
Es ist nur die Ausleihe und Rückgabe am Fahrzeug möglich.
Für Vorbestellungen bitte unsere Internetseite unter fahrbibliothek.
bbopac.de nutzen, uns eine E-Mail an fahrbibliothek@web.de 
schreiben oder anrufen unter Tel. 037207 / 99320.

So kann eine „Medientüte“ bereits mit speziellen Titeln oder auch 
Medien aus verschiedenen Genres nach den Leserwünschen ge-
packt werden und es entstehen keine längeren Wartezeiten.

Wir möchten Sie bitten, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten.

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der Fahrbibliothek

Buchempfehlungen der Bücherei Oberlichtenau

Ellen Berg                                                                       

Trau dich doch

„Heirate doch selber! Hochzeitsplanerin Amelie 
könnte vor Verzweiflung in den Brautstrauß beißen: 
Der Bräutigam kann vor Restalkohol kaum stehen, 

die Braut dreht ohnehin frei, die weißen Tauben haben keine Lust zu 
fliegen. Noch dazu ist Amelies eigener Traum vom Für immer gerade 
zerplatzt – nach ihrer unerfreulichen Scheidung muss sie sich in einem 
ganz neuen Leben zurechtfinden. Dass sie bei ihrem nächsten Auf-
trag einem Mann begegnet, der all das zu sein scheint, was sie sich 
sehnlichst wünscht, macht es auch nicht gerade besser. Denn dum-
merweise ist er der Bräutigam ...“

Anne B. Radge                                                                                                                      

Das Lügenhaus

„Trondheim in Norwegen: Als die Bäuerin Anna nach einem Schlag-
anfall im Sterben liegt, kommen die drei ungleichen Söhne nach Jahr-
zehnten erstmals wieder zusammen. Tor, der älteste, der den Hof 

übernommen hat und eine Schweinezucht betreibt, verständigt nicht 
nur seine beiden Brüder – Margido, der vor Jahren den Kontakt zum 
Elternhaus abgebrochen und sich als Bestattungsunternehmer selbst-
ständig gemacht hat, und Erlend, der mit seiner Lebensgefährtin als 
Schaufensterdekorateur in Kopenhagen lebt – sondern auch seine 
Tochter Torunn, die er nur ein einziges Mal gesehen und vor seiner 
Familie verheimlicht hat. Nun am Sterbebett der Mutter hält ausge-
rechnet der unscheinbare Vater eine riesige Überraschung bereit, die 
das bisherige Leben in aller Frage stellt …

Martina Ranft und Jana Schrammel

Bücherei geschlossen –  
Medienausleihe weiterhin möglich. 

Achtung – geänderte Öffnungszeiten bis voraussichtlich  
zum 12.03.2021 dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 9 dieses Amtsblattes

An die Leserinnen und Leser der Fahrbibliothek und alle, die es werden möchten! 
Viele spannende neue Bücher sind mit auf Tour und warten auf Leser. 

Liebe junge Leser und Junggebliebene, wenn ihr keine Lust auf Fern-
sehen und Computer mehr habt – lest doch wieder mal ein Buch. 

Erlebt zum Beispiel in Seawalkers – Ein Riese des Meeres von Katja 
Brandis die neuen spannenden Abenteuer von den Gestaltenwand-
lern Tiago, Shari und ihren Freunden 

oder kommt mit Henry in Die geheime Drachenschule – Das Er- 
wachen der Blattfinger von Emily Skye auf die Inseln der Sieben 
Feuer. Henry wurde auserwählt, ein Drachenreiter zu werden. Richtig 
gehört! Denn auf der Insel Sieben Feuer leben sie: die letzten noch 
lebenden Drachen. Ziemlich große, furchterregende Drachen. Und 
Henry soll sich einen von ihnen zum Freund machen. Blöd nur, dass 
er sich ausgerechnet ein ziemlich mürrisches Exemplar ausgesucht 
hat ...

Für die etwas Jüngeren:
Geht mit Conni auf Schatzsuche im neuen Band: Conni geht auf 
Schatzsuche von Julia Boehme oder löst mit Flätscher, Kalte Füße, 

heiße Spur! von Antje Szillat und Jan Birck einen neuen Fall im ver-
schneiten Skandinavien. 

Und für die Jugendlichen:
Mit der L.O.V.E – Reihe  von Ivy Andrews können Sie erleben, wie die 
Plymonth-Girls ihre große Liebe finden oder lesen Sie in Don’t hate 
me von Lena Kiefer wie die Liebesgeschichte von Kenzie und Lyall 
weitergeht.

Neugierig geworden? Der Bus kommt planmäßig zu den Haltepunkten, 
um seine Nutzer weiter regelmäßig mit neuem Lesestoff zu versorgen. 
Den genauen Fahrplan und die Kontaktdaten sind auf der Homepage 
der Kreisergänzungsbibliothek, bei den ortsüblichen Aushängen und 
hier im Amtsblatt zu finden. Über unseren Bestand kann sich jeder im 
Online-Katalog fahrbibliothek.bbopac.de informieren. 

Die Fahrbibliothek nimmt die Vorbestellungen und Wünsche gern per 
E-Mail fahrbibliothek@web.de oder Telefon 037207 / 99320 entgegen. 

Wir freuen uns auf den nächsten Besuch und am Wichtigsten ist,  
gesund bleiben!

Das Team der Fahrbibliothek
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Gratulationen

Wir gratulieren den Jubilaren unserer Gemeinde Lichtenau
aus dem Ortsteil Auerswalde
Winfried Harlaß am 04.03.2021 zu 82 Jahren
Roland Colditz am 06.03.2021 zu 82 Jahren
Irene Herrmann am 08.03.2021 zu 82 Jahren
Gert Herrmann am 23.03.2021 zu 82 Jahren
Bernd Voigtländer am 11.03.2021 zu 81 Jahren
Eberhard Sohre am 14.03.2021 zu 81 Jahren
Elke Barby am 29.03.2021 zu 77 Jahren
Hans-Jürgen Barby am 11.03.2021 zu 76 Jahren
Ingeborg Wetzel am 16.03.2021 zu 76 Jahren
Wolfgang Franz am 23.03.2021 zu 71 Jahren

aus dem Ortsteil Ottendorf
Irene Müller am 19.03.2021 zu 85 Jahren
Adelheid Engelhardt am 05.03.2021 zu 82 Jahren
Käte Seifert am 07.03.2021 zu 81 Jahren
Manfred Zirkler am 30.03.2021 zu 70 Jahren

aus dem Ortsteil Merzdorf
Karin Feldmann am 18.03.2021 zu 77 Jahren

aus dem Ortsteil Niederlichtenau
Regina Rosenke am 16.03.2021 zu 73 Jahren

Sie möchten auch genannt werden?

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Einwilligung dazu benötigen. Den Vordruck haben wir im Rathaus der 
Gemeinde Lichtenau, Bürgerservice, Auerswalder Hauptstraße 2, 09244 Lichtenau und auf der Internetseite  
der Gemeinde Lichtenau unter www.gemeinde-lichtenau.de/formulare.html für Sie bereitgestellt. 
Wir danken für Ihr Verständnis.

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Zur Platinhochzeit gratulieren wir
am 5. März  Christian und Gertraude Böhme   aus dem Ortsteil Auerswalde

Wir wünschen alles Gute und viele glückliche Ehejahre.

Die Mitglieder des Gemeinderates, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung 
und Ihr Bürgermeister Andreas Graf

Informationen aus der Bau- und Ordnungsverwaltung

Wohnungsangebot

Frisch sanierte 2-Raum Wohnung im 
Ortsteil Ottendorf zu vermieten 
Am Sportplatz 5

Lage:  ............................... 1. OG links
Fläche:  .........................  ca. 62,61 m²
Zur Wohnung gehört ein  
Keller und ein Balkon.
Kaltmiete .......................  365,00 EUR
Betriebs- / Heizkosten  .....  75,00 EUR

Gesamtmiete  ............... 440,00 EUR

Kaution:  ......................  1095,00 EUR 
(3 Kaltmieten)

Die Wohnung ist ab sofort verfügbar. 

Die Darstellungen  
auf dem Grundriss sind beispielhaft  
und können abweichen.

Hinweis:  
Änderungen sind vorbehalten.

Ansprechpartnerin: 

Stefanie Rathmann 
Tel. 037208 / 800-40
E-Mail: stefanie.rathmann@ 
gemeinde-lichtenau.de
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Nichtamtliche Mitteilungen

Jugend, Schule, Kindertagesstätte

Das icaff in neuem Design

Vieles ist im vergangenen Jahr und auch 
während des zweiten Lockdowns zu kurz 
gekommen. Vor allem fehlten uns die per-
sönliche Zeit mit euch und die gemeinsamen 
Erfahrungen und Erlebnisse. Aber auch in 
den vermeintlich unschönen Dingen kann 
man das Gute sehen und danach streben. 
Das haben wir gemacht und uns in der frei-
gewordenen Zeit Aufgaben gewidmet, die 
sonst immer zu kurz kommen. Neben diver-
sen Weiterbildungen, Bearbeitung der Kon-
zeptionen, anderen Büroarbeiten und vielem 
mehr, war es vor allem der Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit, der in den Fokus gerückt ist. 
In diesem Zusammenhang haben wir unter 
anderem ein neues Logo entwerfen lassen 
und uns entschieden, unseren Untertitel zu 
ändern. Damit soll auf den ersten Blick er-
kennbar werden, dass wir ein Kinder- und 
Jugendclub sind. Dem entsprechend sind 
wir offen für die Zielgruppe, halten unter-
schiedliche Freizeitangebote bereit und sind 
gerne für euch da. Trotz des geänderten 
Untertitels haben wir nach wie vor unseren 
thematischen Schwerpunkt in der Medien-
pädagogik und den digitalen Medien. Wir 
sind besonders in diesen Bereichen weiter-
hin gerne Ansprechpartner bei Fragen und 
halten entsprechende Materialien vor. Auch 
unser präventiv-medienpädagogisches Pro-
jekt „icaff mobil“ läuft weiter und wird zum 
neuen Schuljahr hin sogar noch erweitert. 

Wir sind nun auch noch tiefer in die sozialen 
Netzwerke eingestiegen und nutzen diese  
für unsere Öffentlichkeitsarbeit: https://
www.facebook.com/icafflichtenau/. 

Zudem sind wir auch auf Instagram zu finden: 
@icaff.auerswalde und würden uns freuen, 
wenn ihr uns abonniert und teilt. Darüber hi-
naus sind wir gerade dabei, unsere Internet-
seite www.icaff.de bzw. www.das-kontakt.de 
zu überarbeiten. 

Schaut gerne vorbei und bleibt somit auf 
dem neuesten Stand.

Das icaff sagt DANKESCHÖN! 

Schon seit Beginn lebt das Projekt „icaff“ 
von der Hilfe und Unterstützung ehrenamt- 
licher Mitarbeiter. Das war auch 2020 nicht 
anders, auch wenn sonst vieles sehr anders 
war. Zahlreiche Stunden wurden im icaff und 
der EC-Jugendarbeit geleistet – oft online, 
über Zoom oder andere Kanäle, aber natür-
lich auch in Präsenz vor Ort in Zeiten, in denen 
das möglich war. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herz-
lich bei den Personen bedanken, die sich in 
letzter Zeit auf besonders vielfältige Weise 
und manchmal auch unter herausfordern-
den Umständen bezüglich der schwierigen 
aktuellen Lage, in diesen Bereichen einge-

bracht haben. Die Unterstüt-
zung und Hilfe wurde mit viel 
Freude, Liebe, Engagement 
und in diesen Zeiten besonders wichtig: viel 
Zuversicht und Geduld, durchgeführt. 

Danke für die unterstützende Betreuung 
während der Öffnungszeiten, bei besonderen 
Veranstaltungen oder auch bei Ausflügen, 
die im Sommer zahlreich stattfinden konnten. 

Danke für die Mitarbeit in den Gremien und 
bei den Planungen, die besonders im letzten 
Jahr viel Flexibilität und Kreativität erforderten. 

Danke für all die Mithilfe bei der Aktualisierung 
der Homepage, bei der Öffentlichkeitsarbeit, 
bei verschiedenen Bau- und Instandhaltungs-
aufgaben. 

Danke für die Hilfe bei Hausaufgaben und 
Schwierigkeiten in der Schule oder dem  
Home-Schooling. 

Danke für die Leitung und Mitarbeit im 
EC-Jugendkreis, die Unterstützung im Thema 
Finanzen und Buchhaltung sowie bei techni-
schen Problemen. 

Wir wissen all dies und vieles mehr sehr zu 
schätzen und sind dankbar für jedes Mit-
denken, jeden Handgriff und jede Bereiche-
rung. 

Euch allen möchten wir auf diesem Weg von 
Herzen DANKE sagen. Ohne euch wäre das 
Projekt nicht umzusetzen und nicht so viel-
fältig zu gestalten. 

Ebenso möchten wir uns an dieser Stelle bei 
allen unseren Kooperationspartnern in Lich-
tenau, im Landkreis Mittelsachsen und dar-
über hinaus für die gute Zusammenarbeit 
bedanken. 

Luisa Drechsel und Uwe Straßberger,
Sozialarbeiter icaff

Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen im März 2021

Ort Zeitraum Verkehrseinschränkungen Grund

Ortsteil Ottendorf

Mittweidaer Straße
23.11.2020 bis 15.07.2021
(witterungsbedingt)

Vollsperrung
Fahrbahnerneuerung sowie  
Ersatzneubau Stützwand und  
Böschungssicherung

Ortsteil Auerswalde

Goethestraße,  
Karl-Hartig-Straße

01.03.2021 bis 16.04.2021 Vollsperrung
Neubau Gas-Hauptleitung mit 
Hausanschlüssen

Die aktuellsten Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen finden Sie auf unserer Website  
www.gemeinde-lichtenau.de unter der Rubrik – Neues von der Baustelle

Andreas Graf, Bürgermeister

Quelle: pixabay
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Vereinsleben

 

Quelle: Private Aufzeichnung,  
Name unbekannt

Ein Landwirt aus Auerswalde hat uns mit 
seinen Aufzeichnungen einen Bericht hin-
terlassen, der die Auswirkungen des Wet-
ters auch auf die hiesige Landwirtschaft 
nach dem Krieg bis 1965 dokumentierte. 
Lesen wir nun, was er zu berichten hat.

1945: Witterung sehr gut, zeitiges 
Frühjahr, kein Futtermangel.

1946 – 1952: Die Jahre waren normal, 
mehr trockene Jahre.

1954: Sehr nasses Jahr.

1955: Bis Ende Mai noch Schneefall, 
Herbst nass und gelinde.

1956: Januar warm, strenger Nachwinter.

1957: Wechselhaftes Frühlingswetter. 
Ende August bis Anfang Oktober viel  
Regen. Anfang November bis Spätherbst 
schönes Wetter.

1958: Januar bis Mitte Februar wechsel-
haftes Wetter. Ende Februar Anfang März 
viel Schnee und viel zu kalt, alle Tage 
Schneefall und Frost. Ende August sehr 
günstiges Wetter. Herbstwetter gut. Weih-
nachten ohne Schnee, neblig, regnerisches 
Wetter.

1959: Januar zu mild, kein Schnee. Anfang 
Februar Wintergewitter, starker Schnee-
fall, herrliches Winterwetter bis Ende Feb-
ruar. März und April trockenes kühles 
Wetter. Niederschläge von Januar bis April 
zu gering. Mai bis Juni trocken und kühl. 
Heu und Getreideernte Mitte August be-
endet. Mitte August Trockenperiode bis 
Mitte Oktober. November geringe Nieder-
schläge, Wassermangel. Im Dezember 
wenig Schnee. In ganz Europa Trocken-
periode.

1960: Erste Januarhälfte gelinde, zweite 
Hälfte Schnee. Februar nur Schnee,  
Kälte, wechselhaftes Wetter. März starke 
Ostwinde, Neuschnee. April kalt und un- 
beständiges Wetter. Mai fruchtbares  
Wetter. Juni regnerisches Wetter. Juli bis 
August unbeständiges Wetter. September 
schlechtes Wetter, reichliche Nieder- 

schläge. Oktober bis November gab es 42 
Regentage. Bestellung der Winterflächen 
und Zuckerrübenernte beschwerlich. Zu-
ckerrübenernte im Dezember beendet. 
Dezember viel Sturm, mildes Wetter.

1961: Ende Februar wurden 7 ha Sommer-
weizen gesät. Frühjahrsbestellung musste 
erstmal wieder eingestellt werden durch 
Regen und Schnee. Feldarbeit ging nur 
schleppend voran. Gras begann zu faulen, 
die Heuernte wurde erschwert. Ende Au-
gust begann die Getreideernte. Der Ertrag 
der Kartoffelernte war sehr gering. Zu-
sammengefasst war das Jahr kühl und 
verregnet.

1962: Anfang des Jahres bis Ende April 
sehr kühl, Schnee und Regen. Baumblüte 
hat bis Ende des Monats noch nicht ein-
gesetzt. Ab Mai immer noch wechselhaft 
mit schwankenden Temperaturen. Anfang 
Juni erfroren die Tomatenpflanzen. Die 
Heuernte verzögerte sich. Ab September 
folgte gutes Erntewetter. Bis November 
trockenes Herbstwetter. Die Ernte war er-
tragreich. Dezember brachte zeitiges Win-
terwetter. Durch das trockene Herbstwetter 
herrschte immer noch Wassermangel.

1963: Anfang des Jahres bittere Kälte mit 
Schneefällen bis Anfang April. Am 21. April 
starkes Gewitter mit Hagelschlag, Feldbe-
stellung war kaum möglich. Im zweiten 
Drittel des Monats konnten die Kartoffeln 
und Rüben in die Erde gebracht werden. 
Weiterhin wechselhaft Regen und Hagel. 
Heuernte wurde daher behindert. Juli reg-
nete es. Erntebeginn verzögerte sich. Ernte 
konnte erst Ende September beendet 
werden durch schlechte Witterung. Der 
Herbst brachte schönes trockenes Wetter. 
Das war wieder gut für Kartoffel- und 
Obsternte. Der Dezember begann mit 
Schneefall und endete mit Regen.

1964: Das Jahr begann anfangs mit 
Schnee und dann Regen. Mitte Februar 
war ein starkes Gewitter mit Schnee-
sturm. Der Wassermangel machte sich 
immer noch bemerkbar. Erst Mitte März 
stiegen die Temperaturen auf 13 Grad an. 
Feldbestellung war noch nicht möglich, 

wegen langsamer Schneeschmelze. Mitte 
April begann die Feldbestellung. Der Mai 
brachte warmes und fruchtbares Wetter, 
so das der Verzug der Landwirtschaft auf-
geholt wurde. Sommer warmes und tro-
ckenes Wetter. Die Ernte verlief sehr gut. 
Im Herbst weiterhin trockenes Wetter. 
Obsternte war gering durch starken  
Madenbefall. Dezember leichter Schnee-
fall bei - 4 bis - 8 Grad.

1965: Anfang des Jahres mildes Wetter. 
Ab Februar wieder kälter. Ende Februar 
brachte Sturm die Schneemasse in Be-
wegung, so dass Straßen und Eisenbahn-
anlagen verweht waren. Anfang April keine 
Niederschläge mehr, so dass mit der 
Feldarbeit begonnen werden konnte. 
Ende des Monats musste die Feldarbeit 
wegen starken Regen und Graupelschauer 
eingestellt werden. Die Baumblüte war 
sehr verregnet. Auch die Kartoffelbestel-
lung war verregnet und ging nur schlep-
pend voran. Der Ertrag der Aussaat war 
sehr gering. Das Einbringen des Heus 
wurde durch 24 Regentage sehr er-
schwert. Ab August trockenes Wetter. Die 
Getreideernte wurde durch Regen in den 
letzten Monaten ungünstig beeinflusst. 
Erst der Herbst brachte trockenes Wetter. 
Die Obsternte war sehr gut. Ab November 
wieder Regen. Ab Mitte des Monats der 
erste Schnee, so das Ende des Monats 
noch Rüben im Feld standen. Die Feldbe-
stellung zog sich bis Dezember hin, so 
dass viele Ackergeräte und Drillmaschinen 
noch auf den Feldern standen, über die 
der Schnee fegte, mit Regen vermischt 
bei Windstärke 7 – 8. 

Heimatverein Auerswalde/Garnsdorf e.V.

Das Wetter 1945 – 1965 in Auerswalde

Michael Fleischer

Senioren

Die im März geplante Geburtstagsfeier am Dienstag, dem 09.03.2021, und die 
Spielenachmittage am Dienstag und Mittwoch müssen vorsorglich entfallen. Wir bitten um Verständnis!

Ansprechpartner ist Frau Renate Petermann, Buschsiedlung 37, 09244 Lichtenau, Tel. 037208 / 2645

Der DRK-Seniorenclub im Ortsteil Auerswalde, Am Erlbach 4 in Lichtenau, informiert

Renate Petermann

Foto: Sammlung M. Fleischer
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Die drei Türme – Kirchennachrichten
Termine und Veranstaltungen in Auerswalde – Niederlichtenau – Ottendorf

Informationen der Kirchgemeinde Auerswalde:
In der St.-Ursula-Kirche Auerswalde wird es sonntags immer 
einen Gottesdienst geben oder wenigstens die Möglichkeit zur 
persönlichen Andacht. Außerdem laden wir jeden Werktag 8.30 – 
9.00 Uhr zu einer Gebetszeit ein. Über sonstige Veranstaltungen 
und die Treffs von Gruppen und Kreisen informieren wir persönlich 
und über Ansagen, Aushang und unsere Internetseite.

Informationen der Kirchgemeinde Niederlichtenau:
„Womit hab ich das verdient?“ fragen wir manchmal, wenn Dinge 
schief laufen oder uns jemand immer wieder auf den Senkel geht. 
„Womit haben wir das verdient?“ fragen manche im Blick auf Ein-
schränkungen und Einbußen, die eine Virus-Pandemie schon so 
lange mit sich bringt. 
Haben wir die Sorgen und Probleme verdient? 
Oder haben wir das schöne, sorgenfreie Leben verdient, das wir 
so viele Jahre genießen durften?
Die Passionszeit erinnert uns an einen, der Leiden, Entbehrungen 
und Schmerzen ganz bestimmt nicht verdient hatte, aber der sie 
freiwillig auf sich nahm, damit Gott uns nicht geben muss, was wir 
verdienen. 
Haben wir das verdient? Nein. 
Er tat es aus Liebe zu uns, zu jedem einzelnen von uns. Weil ihm 
jeder einzelne Mensch ganz persönlich wichtig ist.

Eine frohe und dankbare Passionszeit wünscht Ihnen

Pfarrer Ludwig Seltmann

Es findet jeden Sonntag 9.30 Gottesdienst statt – zu dem man 

sich, um sicher einen Platz zu bekommen, unter kg.niederlichtenau 

@evlks.de anmelden sollte.

Informationen der Kirchgemeinde Ottendorf:
Vom 08.03.2021 bis 14.03.2021 ist in Ottendorf die diesjährige 

Bibelwoche geplant. Wir können sie jedoch nur durchführen, 

wenn die Einschränkungen deutlich gelockert werden. Im Moment 

gehen wir davon aus, die Bibelwoche absagen zu müssen, bitte 

informieren sie sich hierzu noch einmal kurzfristig.

Ihre Kirchgemeinde Ottendorf

Pfr. G. Brause Pfr. L. Seltmann Pfr. A. Sander

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Auerswalde Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederlichtenau Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf
mit dem Ortsteil Garnsdorf mit den Ortsteilen Oberlichtenau, mit den Ortsteilen Ottendorf und Krumbach
 Merzdorf und Biensdorf
Am Kirchberg 5 Kirchgasse 2 B Kirchberg 5 
09244 Lichtenau 09244 Lichtenau 09244 Lichtenau
Tel.: 037208 / 2530 Tel.: 037206 / 2991 Tel. 037208 / 2622
Fax: 037208 / 85903 Fax: 037206 / 881338 Fax 037208 / 85839
E-Mail: kg.auerswalde@evlks.de E-Mail: kg.niederlichtenau@evlks.de E-Mail: kg.ottendorf@evlks.de 

Kanzleiöffnungszeiten: Kanzleiöffnungszeiten: Kanzleiöffnungszeiten:
Di. 17.00 – 18.30 Uhr Mo. 16.00 – 17.30 Uhr  Di. 14.00 – 16.00 Uhr
Do.   9.00 – 11.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr Do.    9.00 – 10.30 Uhr Pfarrer A. Sander, Tel. 03727 / 9799920

Es grüßen Sie herzlich Ihre Pfarrer:

L e u c h t t u r m –  
das Programm für Kinder: 

parallel zum Gottesdienst am Sonntag            
findet zur Zeit nicht statt 

Ausschnitt aus dem Altarbild  
der Kirche Niederlichtenau
(Foto: Joachim Harmel)

Uhren & SchmuckUhren & Schmuck
FachgeschäftFachgeschäft

Ständiger Ankauf von Ständiger Ankauf von 

Altgold, Zahngold & SilberAltgold, Zahngold & Silber

im Oli-Park · R. Kramer

Tel.: 03 72 08 / 46 89

Annahme von: • Citypost
 • Änderungsschneiderei
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Corona-Test

Salon Haareszeiten 
Bahnhofstraße 1 · 09244 Oberlichtenau
Telefon & Fax: 037208 / 66066
E-Mail: info@salon-haareszeiten.de
www.salon-haareszeiten.de

Öffnungszeiten:   
Montag  9 – 14 Uhr
Di. Mi. Fr.  9 – 18 Uhr
Donnerstag  9 – 20 Uhr
Samstag  auf Anfrage

Ab sofort!

im Salon Haareszeiten

im Haus Kontakt (ehemaliges Rathaus Auerswalde) 
Auerswalder Hauptstraße 193 in Lichtenau zu vermieten!

Erstbezug April 2021 möglich, 89 m², Kaltmiete 445,00 EUR 
+ Nebenkosten, zwei Kaltmieten = Kaution

Mitgestaltung der Wohnung für Erstmieter 
noch möglich!

Ansprechpartner: Matthias Rößger 
Telefon: 0172 / 3717216 oder E-Mail: mattir@gmx.de

Neu sanierte 4-Raum-Wohnung

24 h24 h
TelefonTelefon
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Gott nahe zu sein, ist mein Glück.
Psalm 73,28

Voller Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Brigitte Hummel
* 3. Mai 1930 · † 27. Januar 2021

In stiller Trauer

Reinhard mit Familie
Margret mit Familie

Wolfgang mit Familie
Joachim mit Familie

Petra und Wolf

Die Urnenbeisetzung fi ndet zu einem späteren Zeitpunkt 
auf dem Friedhof der Kirchgemeinde Auerswalde statt.

Du bist nicht mehr da,
wo du warst,

aber du bist überall, wo wir sind.
Victor Hugo 

Mit Traurigkeit im Herzen nehmen wir nach 
einem erfüllten Leben Abschied von unserer Mutter, 

Schwiegermutter, Oma und Uroma, Frau

Elfriede Stürzer
geb. Weise

* 08.06.1933  ·  † 29.01.2021

In Liebe und Dankbarkeit

Tochter Martina mit Hartmut
Sohn Frank mit Petra

Enkel Sven mit Carolin
Enkelin Jenny mit René
Enkel Nick mit Sabine

Urenkel Lyra, Kiara, Delara, Maja Coco, Alenia

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung � ndet 
im engsten Familienkreis statt.

abe

Mit Traur

Als die Kraft zu Ende ging, wars kein Sterben, 
wars Erlösung.

Helga Eckert
geb. Agsten

* 20.05.1939    † 10.01.2021

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten, danken wir von Herzen.

Ruhe in Frieden
im Namen aller Angehörigen

Oberlichtenau, im Februar 2021
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Was bleibt, ist Erinnerung.

Wir nehmen Abschied von Frau 

Anita Fischer
* 18.09.1940  ·  † 22.01.2021

In stiller Trauer
Cousin Armin mit Silvia

im Namen aller Angehörigen

Lichtenau, im Februar 2021

Wir sind sehr traurig,
dass sie von uns gegangen ist,
aber sehr dankbar, dass sie

solange in unserer Mitte war.

Nachdem wir Abschied genommen haben von 
meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 

Schwägerin, Schwester, Cousine und Tante, Frau

Elfriede Eckert
geb. Felber

* 11.09.1926 · † 22.01.2021

ist es uns ein Bedürfnis, allen Verwandten, Freunden 
und Bekannten für ihre Anteilnahme zu danken.

In stiller Trauer
Tochter Birgitt mit Familie

DANKSAGUNG

DANKSAGUNG

Wir haben in stiller Trauer Abschied genommen von

geb. Seifert
* 19.02.1944  ·  † 08.12.2020

Ich möchte mich bei allen für die erwiesene 
Anteilnahme bedanken. 

Mein besonderer Dank gilt dem Team der Zusammen Leben GmbH  
für die liebevolle Pfl ege, Grit Linden vom ambulanten Betreuungsdienst 
für die tolle Betreuung und Unterstützung sowie dem Bestattungshaus 

Rieger & Oberüber für die würdevolle Begleitung.

Rolf Peters

DANKSAGUNG

Und immer sind da Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefühle –

sie werden uns stets an Dich erinnern. 

Rudi Liebhaber
* 12.03.1932  ·  † 07.01.2021

Danke sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und uns ihre Anteilnahme 

auf so liebevolle Weise zum Ausdruck brachten. 

In liebevoller Erinnerung
Deine Nichten und Ne� en 
mit Familien

Lichtenau, im Januar 2021

Bestattungsunternehmen Carmen Kunze

Bestattungsunternehmen

CARMEN KUNZE
Vorsorgeregelung – Bestattungen aller Art

Tag und Nacht erreichbar:

Hilfe in schweren Stunden seit über 30 Jahren
www.bestattung-carmen-kunze.de

09669 Frankenberg Feldstraße 13 Tel. 037206 / 2351
09661 Hainichen Neumarkt 11 Tel. 037207 / 2215
04741 Roßwein Damaschkestraße 12 Tel. 034322 / 43601 
09117 Chemnitz Limbacher Straße 410 Tel. 0371 / 8576335
09557 Flöha Augustusburger Straße 51 Tel. 03726 / 720990 
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Roberto Grafe 
Elektromaschinen & Anlagenbau
Wasser- & Abwassertechnik
Meltzerstraße 5 · 09669 Frankenberg

• Pumpentechnik
• Sonderanlagenbau

• Elektromaschinen
• Steuerungstechnik

Tel.: 03 72 06 - 89 34 50
Fax: 03 72 06 - 89 34 51
Mobil: 01 72 - 5 92 32 18
grafe.service@t-online.de
www.grafe-anlagen.de

Wir sind Ihr Partner in der Region zum Thema Kleinkläranlagen, Elektrowerkzeuge, Pumpen u.a.

Wirtschaftliche 

   Praxislösungen!

 

Schnapp 

        ihn Dir !

Honda HRG 416 PK Rasenmäher

Wir beraten Sie:

AKTIONS-PREIS

ENGINEERING FOR 

* Bis 30.09.2021. 
Solange Vorrat reicht. 

Vorher-Preis ist der UVP des Herstellers. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

jetzt nur

389,-€*
statt 459,– €

Izy-Serie 
Noch nie war Rasen mähen so leicht! 
Easy zu starten und easy zu bedienen
N
E
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Allgemeine Wohnungsgenossenschaft
Frankenberg/Sa. eG

Telefon: 037206 88600
www.awg-frankenberg.de

Ihre richtige 
Entscheidung

Allgemeine Wohnungsgenossenschaft 
Frankenberg/Sa. eG 

Kirchgasse 8 | 09669 Frankenberg/Sa.

KRAN-LKW SUCHT
ECHTEN KERL *
ECHTE LADY

N-LKW SUCHT
TEN KERL *
TE LADY

WIE WÄRE ES MIT EINEM ABWECHSLUNGSREICHEN JOB 
ALS LKW-FAHRER UND MONTEUR (m/w/d) ?

Bewirb Dich jetzt bei Menzl! Einfach auf
www.menzl.de/karriere, per Mail an personal@menzl.de
oder telefonisch unter 037208 / 600-25.
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• Grundstücks- und Grünlandp�ege
• Baum- und Heckenverschnitt
• Baumfällung und Baumstump�räsen
• Dachrinnenreinigung

Grünlandp�ege

Mühlenstraße 5b  •  09669 Frankenberg
Tel. 037206-895271  •  0176-24016492 
info@glewe-gmbh.de 


